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und nun wartet man auf die baldige Erfilllung eines Wunsches
von vielen Schweizern, die mit Beschiamung zusehen miissen, wie
unser Erbgut ans Ausland verschachert wird. Es ist nun zu
hoffen, dass in dem neuen zu erwartenden Kunstschutzgesetz die
Bibliotheken auch eingeschlossen werden, denn obwohl Biicher
nicht als eigentliche Kunstdenkmailer angesprochen werden koén-
nen, so sind sie doch Kulturgiiter, die berechtigt sind, dass man
Sorge zu ihnen trigt und ihnen den Schutz angedeihen lidsst, da-
mit nicht fremde Héandler die Bibliotheken pliindern und seltene
Drucke fiir immer unseren Hinden entgleiten.
Dr. H. Heuberger.

GENEVE. Bibliothéque publique et universitaire.

L’allocation annuelle de I’Etat de Geneéve a la B.P.U. a été
portée pour 1931 de 10000 a 15 000.— fr.

LURICH. Zentralbibliothet.

Das seltene Fest des fiinfzigjihrigen Amtsjubildums konnte
am 12. Januar 1931 Direktor Dr. Hermann Escher begehen. Am
21. November 1880 provisorisch zum 2. Unterbibliothekar der
damaligen Stadtbibliothek gewdihlt, trat er am 12. Januar 1881
sein Amt an. Was der nach wenigen Jahren an die Spitze der
Anstalt vorgeriickte Bibliothekar fiir die Modernisierung und
den Ausbau der Stadtbibliothek, fiir die Vorbereitung und die
Durchfithrung der Ziircher Bibliothekenvereinigung und nach
deren gliicklichen Vollendung fiir die Organisation der Zentral-
bibliothek geleistet hat, braucht hier nicht wiederholt zu werden.

Die Bibliothekkommission hatte auf den 10. Januar zu einer
Feier in engem Kreise eingeladen, bei der die Verdienste des
Jubilars nach verschiedenen Seiten gewiirdigt wurden. Es
sprachen die Herren a. Regierungsrat Dr. H. Mousson (an
Stelle des durch einen Unfall am Erscheinen verhinderten Kom-
missionsprisidenten Regierungsrat Dr. O. Wettstein), Stadtrat
B. Kaufmann (fiir den durch Amtsgeschifte an der Teilnahme
abgehaltenen Stadtprisidenten Dr. E. Kloti), der Rektor der
Universitit Prof. L. Kohler, Dr. Franz Zelger fiir die Biirger-
bibliothek Luzern, Prof. Dr. G. Binz als Prasident der Vereini-
gung schweizerischer Bibliothekare. Direktor Dr. M. Godet von
der Schweizerischen Landesbibliothek musste sich wegen Krank-
heit leider mit einem schriftlichen Gruss begniigen. Eine Ehrung
ganz besonderer Art bedeutete die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft des Vereins deutscher Bibliothekare, fiir die Prof. G. Leyh
(Tibingen) sprach; Dr. Escher wird damit der Dritte im Bunde
der Ehrenmitglieder des Vereins neben Minister Schmidt-Ott und
Kardinal Ehrle. Dem Jubilar und den Gisten wurde eine vom
Personal der Zentralbibliothek und von einem Freunde der Anstalt
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estiftete Plakette mit dem Portrat Eschers iiberreicht, ein Werk
ges Bildhauers H. Hubacher (Ziirich). Am 12. Januar gratulierte,
bei einer in einfachsten Formen gehaltene Feier in der Biblio-
thek, das Personal seinem Direktor. Allen Ehrungen gegeniiber
betonte der Gefeierte in einem Riickblick auf das durchmessene
halbe Jahrhundert seine Dankesschuld gegeniiber verehrungs-
wiirdigen Vorbildern und gegeniiber seinen Mitarbeitern nament-
lich in den Zeiten der Vorbereitung und der Entstehung der Zen-
tralbibliothek, und — nur allzu bescheiden — das Gefiihl, weniger
geleistet zu haben, als man es wohl von ihm erwartet habe.

Die herzlichsten Wiinsche seiner Kollegen begleiten Dr. Escher
ins zweite halbe Jahrhundert seiner erfolgreichen Tatigkeit.

Wie man iiber
den Bibliothekarberuf bisweilen spricht und schreibt.

Kurz nach Abschluss meiner Universititsstudien traf ich zu-
fallig mit einem Freunde meines Vaters zusammen, einem wir-
digen, gebildeten Herrn, der meinen Werdegang immer mit wohl-
wollendster Gesinnung betreut hatte. Als ich ihm auf die nahe-
liegende Frage, was ich nun zu tun gedachte, in freudiger Er-
regung antwortete, dass mir eine Volontirstelle in einer grosseren
wissenschaftlichen Bibliothek in Aussicht stiinde, ging ein deut-
liches Erschrecken iiber das giitige alte Gesicht. Mit ernstester
Eindringlichkeit suchte er mich von meinem Vorhaben, das er
als ein Zeichen jugendlicher Unbesonnenheit wertete, abzu-
bringen. Dieser Beruf tauge keineswegs fiir einen strebsamen
jungen Menschen, wohl aber fiir pensionierte oder begiiterte
Leute, die mit ihrer Zeit nichts Rechtes anzufangen wiissten. Fiir
eine derart anspruchslose Stellung bendtige man keine 20jdhrige
Schulvorbereitung. Alle meine Einwinde und Belehrungen
stiessen auf bedauerndes Kopfschiitteln und fiir den Entgleisten
hatte der teilnehmende Mann in Zukunft nur noch einen betriib-
ten Handedruck iibrig.

Ich darf wohl kaum annehmen, dass ich mit diesem etwas be-
driickenden Erlebnis unter meinen Fachgenossen allein dastehe.
Haben Sie nicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihre
Legitimation als Bibliothekar von manchem Aussenstehenden
mit einem verbindlichen Lacheln gemischt aus Achtung und Mit-
leid quittiert wurde ? Aus Achtung, weil schliesslich an der Ge-
lehrsamkeit eines Bibliothekars nicht gut gezweifelt werden kann:
denn von dem vermeintlich andauernden und ungestorten Biicher-
lesen muss ja mit der Zeit auch im_engsten Schadel einiges haf-
ten geblieben sein. Aus Mitleid, weil der Bibliothekar nach land-
laufigem Glauben zu einer Spezies Mensch gehort, die versonnen,



	Zürich : Zentralbibliothek

